
 

Pflichtumtausch alter Führerscheine  
 

Umtausch vor dem 19. Januar 2013 ausgestellter Führerscheine 

 

Bis zu welchem Zeitpunkt müssen vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führer-

scheine in einen neunen, nur noch 15 Jahre gültigen Scheckkartenführerschein um-

getauscht worden sein? 

 
I. Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden 

sind (graue bzw. rosa Papierführerscheine): 

 

Geburtsjahr des  

Fahrerlaubnisinhabers 

Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19. Januar 2033 

1953 bis 1958  19. Januar 2022 

1959 bis 1964 19. Januar 2023 

1965 bis 1970 19. Januar 2024 

1971 oder später 19. Januar 2025 

 

II. Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind (Scheckkar-

tenformat): 

 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein 

umgetauscht sein muss 

1999 bis 2001  19. Januar 2026 

2002 bis 2004  19. Januar 2027 

2005 bis 2007  19. Januar 2028 

2008  19. Januar 2029 

2009 19. Januar 2030 

2010 19. Januar 2031 

2011 19. Januar 2032 

2012 bis 18. Januar 2013  19. Januar 2033 

 

Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führer-

schein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr 

des Führerscheins. 



 

 

 

Welche Unterlagen brauche ich für den Umtausch meines Führerscheins?  

 Antrag (erhalten Sie auf unserer Homepage, beim Bürgermeisteramt Ihres 

Wohnsitzes oder bei Ihrer Führerscheinstelle)  

 Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses 

 aktuelles biometrisches Lichtbild  

 Kopie des aktuellen Führerscheins  

 

Wo stelle ich den Antrag? 

Sie können den Antrag mit den Unterlagen entweder bei Ihrem Bürgermeisteramt (au-

ßer Stadt Ehingen) abgeben oder direkt per Post zu Ihrer zuständigen Führerschein-

stelle senden. Informationen hierzu finden Sie auf dem Antragsformular. 

 

Welche Klassen werden in das neue Führerscheindokument eingetragen? 

Ihre Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen. 

 

Mit welcher Gebühr muss ich rechnen? 

Die Kosten betragen 25,30 Euro. 

 

Wie hoch ist das Verwarnungsgeld bei unterlassenem Umtausch?  

Nach Ablauf der umseitig genannten Frist wird Ihr alter Führerschein (nicht die Fahr-

erlaubnis) ungültig. Es drohen derzeit 10 Euro Verwarnungsgeld. 

 

Kann man das Führerscheindokument nach dem Umtausch behalten? 

Nach Entwertung können Sie den alten Führerschein behalten.  

 

Welche Gültigkeit hat der neue Führerschein? 

Der neu ausgestellte Führerschein (nicht die Fahrerlaubnis) wird auf 15 Jahre befris-

tet. 

 

Wegen der zu erwartenden hohen Antragszahlen kann es zu längeren Bearbeitungs-

zeiten kommen. Bitte stellen Sie daher rechtzeitig vorher den Antrag.  

 

Informationen Ihrer Führerscheinstelle 
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